
R A H M E N V E R T R A G

über die 

Entsorgung der in den Zahnarztpraxen 

anfallenden Abfall- und Reststoffe

Zwischen der

LANDESZAHNÄRZTEKAMMER BADEN-WÜRTTEMBERG

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Herdweg 59, 70174 Stuttgart




– nachstehend LZK genannt –

und der

1. Firma HERTER GmbH

    Recycling und Entsorgung

    Ernst-Abbe-Str. 7, 72770 Reutlingen

2. Herrn Walter Herter, daselbst




– nachstehend HERTER genannt –

wird folgender Rahmenvertrag abgeschlossen:

§ 1

Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages sind Dienstleistungen von HERTER für die Entsorgung der in den Zahnarztpraxen anfallenden Abfall- und Reststoffe. Darunter fallen insbesondere:

· Entwicklerlösungen

· Fixierbäder

· Röntgenfilme, Bleifolien

· Zähne mit Amalgamfüllungen

· Amalgamschlämme

· amalgamhaltige Filtersiebe

· Amalgamkapseln

· Recycelte gelbe Fingersiebe

Auf der Grundlage dieses Rahmenvertrages können Mitglieder der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg an der Entsorgung teilnehmen.

HERTER verpflichtet sich, jede Zahnarztpraxis im Bereich der LZK zu den nachstehend genannten Bedingungen zu entsorgen.

§ 2

Beginn und Beendigung der Einzelentsorgung
Die Aufnahme der Entsorgungstätigkeit beginnt mit einer schriftlichen Erklärung des Zahnarztes, dass er auf der Grundlage dieses Rahmenvertrages eine Entsorgung wünscht. Durch diese einmalige Erklärung wird ein Einzelvertrag für die Dauer von zwei Jahren begründet. Die Kündigungsfrist für den Zahnarzt beträgt 6 Monate. Wenn der Vertrag nicht gekündigt wird, verlängert er sich automatisch um 1 Jahr. Eine Beendigung des Einzelvertrages erfolgt durch Einschreibebrief. Für HERTER gilt auch für den Einzelvertrag § 13 dieses Rahmenvertrages entsprechend.

Die Entsorgung erfolgt nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist ausschließlich Sache von HERTER.

§ 3

Behördliche Zulassungen
HERTER ist im Besitz aller der für die angebotene Entsorgungsleistung erforderlichen behördlichen Zulassungen. Sofern eine dieser Zulassungen – z. B. infolge Fristablauf – während der Vertragsdauer außer Kraft treten sollte, verpflichtet sich HERTER, rechtzeitig für eine Verlängerung oder eine Neuzulassung zu sorgen. Die Genehmigung gem. § 12 Abfallgesetz (AbfG) zum Einsammeln und Befördern umfasst alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Entsprechende Kopien der Genehmigungen sind bei der LZK hinterlegt.

§ 4

Personal für Sammel- und Beförderungstätigkeit
HERTER versichert, dass das beschäftigte Personal alle einschlägigen Fachkenntnisse im Umgang mit den anfallenden Abfällen besitzt. Durch innerbetriebliche Weiterbildungsmaßnahmen wird das Personal ständig geschult.

§ 5

Transportfahrzeug
Die von HERTER eingesetzten Fahrzeuge entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. Erforderliche Kennzeichnungen sind angebracht. Außerhalb des Abfallrechts erforderliche Zulassungen sind vorhanden.

§ 6

Abfallbehandlungsanlage
HERTER verfügt über eine für die Behandlung von Entwickler- und Fixierbäder zugelassene Anlage. Sie wird durch das Wasserwirtschaftsamt Reutlingen überwacht. Die Entsorgung der übrigen, in § 1 genannten Abfall- und Reststoffe erfolgt nach den in Baden-Württemberg geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

§ 7

Entsorgungstätigkeit
Die Entsorgungstätigkeit ist hinsichtlich der Abholung der Abfälle unterteilt in einen Nah- und einen Fernbereich.

Im Nahbereich, der das Gebiet der Zahnärztekreisvereinigung Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen, Alb-Donau-Kreis, Ulm, Zollernalbkreis, Pforzheim (Stadt), Freudenstadt, Enzkreis, Calw, Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Stuttgart umfasst, wird eine Bedarfsabholung angeboten. Wenn die Entsorgung ansteht, werden nach telefonischer oder schriftlicher Benachrichtigung innerhalb von 10 Arbeitstagen die Abfälle abgeholt.

Im Fernbereich findet die Entsorgungstätigkeit im Rahmen eines Tourenplanes statt. Der zeitliche Abstand ist durch vierteljährliche Touren (in etwa Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter) grob vorgegeben.

HERTER wird den Zahnärzten im Fernbereich zu Beginn des Kalenderjahres einen Tourenplan übermitteln. Der Tourenplan beinhaltet quartalsweise jeweils den ersten Entsorgungstermin, der für die Kreisvereinigung vorgesehen ist. Die Abholung erfolgt nach telefonischer oder schriftlicher Aufforderung des Zahnarztes binnen 10 Arbeitstagen ab dem genannten Termin.

Bei der Erstabholung/Erstbesuch wird der Praxis die erforderliche Anzahl zugelassener 20-l-Kanister zur Verfügung gestellt; sofern nicht anderes gewünscht 3 für Fixierbad und 3 für Entwickler.

Die für den Transport geeigneten Fremdgebinde werden bei der Erstabholung/Erstbesuch mitgenommen. Im Übrigen erfolgt die Abholung der gebrauchten Fotochemikalien ausschließlich über die für die Beförderung zugelassenen 20-l-Kanister von HERTER.

Für das Recycling und die Entsorgung von amalgamhaltigen extrahierten Zähnen wird eine 2-l-Weit-hals-Plastikflasche ausgeliefert.

Für die Entsorgung und das Recycling anfallender Amalgamschlämme und amalgamhaltigen Filtersiebe wird ein 30-l-Behälter mit Spannverschlussdeckel ausgeliefert. Die zuletzt genannten Sammelbehälter sind mit einer Quecksilberabsorptionseinrichtung ausgestattet.

Für die Bereitstellung der Abfälle dürfen keine anderen Behältnisse verwendet werden.

Alle Gebinde bleiben Eigentum von HERTER und sind durch Aufkleber besonders gekennzeichnet.

Bei der Abholung wird die gleiche Anzahl von neuen oder gereinigten Gebinden wieder ausgehändigt und das Pfand geht auf die erneut ausgehändigten Gebinde über. HERTER kann in Fremdgebinden bereitgestellte Abfälle von der Beförderung und Behandlung ausschließen. 

Röntgenfilme und Bleifolien werden vom Zahnarzt in separaten Behältern gesammelt.

§ 8

Entsorgungsentgelt * Aktuelle Entgeltübersicht
Soweit bei der Erstabholung/Erstbesuch Fremdgebinde mitgenommen werden, wird pro Behälter ein Beseitigungskostenbeitrag von 2,50 € in Rechnung gestellt; das gilt nicht für Sammelbehältnisse bezüglich Bleifolien und Altröntgenfolien.

Für die 20-l-Kanister wird einmal Pfand von 5,10 € per Stück erhoben; für die 2-l-Weithals-Plastik-flaschen von 2,20 € und für die 30-l-Sammelbehälter von 24,50 € per Stück. Die erhobenen Pfandbeträge sind einmalig zu entrichten und werden bei jeder Leistungsabrechnung ausgewiesen.

Im Nahbereich betragen die Entsorgungskosten für Entwickler- und Fixierbäder – bezogen auf die Mindestabholmenge von zusammen 100 Liter – pro Liter 0,72 €.

Bei einer Vielzahl von Praxen wird die angestrebte Mindestmenge nicht erreicht. Daher wird im Nahbereich für Mindermengen unter 80 Liter ein Pauschalbetrag von 58,80 € und im Fernbereich von 69,--€ für jede Abholung berechnet.

Die Entsorgung der amalgamhaltigen Zähne ist kostenfrei, wenn sie in die 2-Liter-Weithalsflasche der Firma HERTER gegeben und im Rahmen der übrigen Abfall- und Reststoffe mit entsorgt werden.

Für die Entsorgung und die Aufarbeitung bzw. Verwertung der aus Abscheideeinrichtungen angesammelten Amalgamschlämme – Amalgamabscheider entstehen derzeit keine Kosten. Bei Verwendung des 30-Liter-Sammelbehälters für Filtersiebe entsteht ein Kostendeckungsbeitrag von 20,45 €.

Wenn jedoch eine Praxis nur deshalb angefahren werden muss, um diesen vollen 30-Liter-Behälter abzuholen, werden im Nahbereich 23,-- € und im Fernbereich 33,20 € pauschale Anfahrtskosten berechnet.

Für das Recycling und die Entsorgung von Amalgamkapseln werden 2-Liter-Behälter, die mit entsprechenden Etiketten versehen sind, verwendet. Mit dem Erhalt der Sammelbehälter werden die dafür notwendigen Kosten in Höhe von 14,30 € in Rechnung gestellt und im Rahmen der nächsten Entsorgungstour dann mitgenommen.

HERTER verwendet die nach den abfallrechtlichen Vorschriften erforderlichen Abfall-Begleitscheine. Für die Ausstellung eines Begleitscheines werden 4,-- € in Rechnung gestellt.

Die vorgenannten Preise gelten vorläufig. Sollten Preisänderungen notwendig sein, werden diese in gegenseitiger Abstimmung angepasst.

Die durch die Leistungsabrechnung festgestellten Entsorgungskosten sind innerhalb 10 Tagen nach Rechnungserhalt zahlbar bzw. werden durch Bankeinzug erhoben.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

§ 9

Rückvergütung
Das aus dem Fixierbad rückgewinnbare Silber wird vergütet. Die Ermittlung des Silbergehaltes wird wie folgt durchgeführt:

Durch ein entsprechendes Testbesteck wird eine grobe Einschätzung der Silbersättigung vorgenommen. Wenn im Ergebnis eine Silbersättigung von über 2 Gramm zu vermuten ist, wird eine repräsentative Probe gezogen. Diese Probe wird mit einem Klebeetikett verschlossen, mit den notwendigen technischen Daten versehen und von der Zahnarztpraxis und HERTER gegengezeichnet.

Die Fixierbadprobe wird in der von HERTER vorbereiteten und adressierten Verpackung verschlossen und von der Zahnarztpraxis an den vereidigten Sachverständigen

IFU-Gewerbliches Institut für Fragen des Umweltschutzes GmbH

79423 Heitersheim, Großheimer Weg 7a, Tel.: 0 76 34/ 5 10 30

versandt.

Das von Dr. Imbery ermittelte Analyseergebnis ist Basis der Leistungsabrechnung. Dabei wird der Börsendurchschnittspreis der dem Abholungstag vorangegangenen sechs Werktage zugrunde gelegt. Die Silberrückvergütung beträgt 70 %. Die dabei für die Praxis entstehenden Analysekosten betragen derzeit 6,20 €

Aus wirtschaftlichen Gründen sind Mindermengen von bis zu 40 Liter Fixierlösung von dieser Rückvergütungsregelung ausgenommen.

§ 9a

Fingersiebe
Die im Rahmen unserer Recycling und Entsorgungstätigkeit zurückgewonnenen wieder verwendungsfähigen gelben Fingersiebe bieten wir zum Kauf an. Die Fingersiebe sind 50 Stückweise verpackt und kosten 33,20 €.

§ 10

Haftpflicht
HERTER übernimmt die Haftung für das angebotene Entsorgungskonzept und die durchgeführte Entsorgung. HERTER wird alle hierzu erforderlichen Versicherungen für Sach-, Personen- und Vermögensschäden sowie Transport- und Gewässerschäden sowie sonstige erforderliche Versicherungen in ausreichendem Umfang abschließen und der LZK die entsprechenden Bestätigungen der Versicherer zukommen lassen.
Für Schäden innerhalb der Räumlichkeiten der Zahnarztpraxis gilt folgendes: Sollte HERTER – aus welchem Rechtsgrund auch immer – dem Zahnarzt im Zusammenhang mit der Entsorgungstätigkeit zu Schadenersatz verpflichtet sein, so beschränkt sich die Haftung der Höhe nach bis zu 51.000,-- € für jeden Einzelfall. Diese Beschränkung gilt nicht, sofern HERTER, deren/dessen gesetzliche Vertreter oder Erfüllungshilfen der Vorwurf des Vorsatzes trifft.

§ 11

Aufgaben der LZK
Die LZK erklärt sich bereit, zur Unterstützung des Entsorgungskonzeptes im Umgang mit staatlichen Stellen beratend und vermittelnd tätig zu sein. Die LZK berät ihre Mitglieder über die rechtlichen Grundlagen der Entsorgung von Zahnarztpraxen.

Die LZK wird ihre Mitglieder ausdrücklich auf die gesetzliche Verpflichtung zur Entsorgung von Abfall- und Reststoffen hinweisen, zur Entsorgung auffordern und dieses Entsorgungskonzept bekanntmachen und empfehlen.

§ 12

Informationspflicht von HERTER
HERTER verpflichtet sich, die LZK über alle wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten. Aus technischen oder gesetzlichen Bestimmungen sich ergebende technische Änderungen bleiben HERTER vorbehalten.

§ 13

Vertragsdauer
Dieser Rahmenvertrag beginnt am 1. Januar 1990 und wird zunächst bis zum 31. Dezember 1993 fest abgeschlossen. Er verlängert sich automatisch um 2 Jahre, sofern er nicht ein halbes Jahr vor Ablauf des Kalenderjahres gekündigt wird.

§ 14

Subunternehmen
HERTER ist berechtigt, zur Durchführung dieser Vereinbarung Subunternehmen einzusetzen. Für die Tätigkeit der Subunternehmen haftet HERTER in vollem Umfang.

§ 15

Schlussbestimmungen
Die im Rahmenvertrag aufgeführten Leistungen sind nur als Gesamtpaket zu verstehen.

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen sowie die ganze oder teilweise Aufhebung dieses Vertrages bedürfen der Schriftform in der Form dieses Vertrages; dies kann auch mündlich nicht abgedungen werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen von HERTER haben keine Gültigkeit.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Beide Vertragsparteien sind in diesem Falle verpflichtet, umgehend anstelle der unwirksamen Bestimmungen eine sinn- und zweckentsprechende neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Ziel der rechtsunwirksamen Bestimmung tunlichst am nächsten kommt.

Sollten sich im Laufe der Zeit neue Gesichtspunkte ergeben oder neue Bestimmungen eine Veränderung der Entsorgungstätigkeit ergeben, so verpflichten sich LZK und HERTER, das Entsorgungskonzept den geänderten Bestimmungen oder Verhältnissen anzupassen.

Gerichtsstand ist Stuttgart

Stuttgart, den 28. April 1997

gez.





gez.

Firma HERTER GmbH



Landeszahnärztekammer

Recycling und Entsorgung


Baden-Württemberg

gez.

Walter Herter

Aktuelle Entgeltübersicht: Stand 11/2009

Soweit bei der Erstabholung/Erstbesuch Fremdgebinde mitgenommen werden, wird pro Behälter ein Beseitigungskostenbeitrag von 2,50 € in Rechnung gestellt; das gilt nicht für Sammelbehältnisse bezüglich Bleifolien und Altröntgenfolien.

Für die 20-l-Kanister wird einmal Pfand von 5,11 € per Stück erhoben; für die 2-l-Weithals-Plastik-flaschen von 2,56 € und für die 30-l-Sammelbehälter von 24,54 € per Stück. Die erhobenen Pfandbeträge sind einmalig zu entrichten und werden bei jeder Leistungsabrechnung ausgewiesen.

Im Nahbereich betragen die Entsorgungskosten für Entwickler- und Fixierbäder – bezogen auf die Mindestabholmenge von zusammen 100 Liter – pro Liter 0,72 €. Im Fernbereich betragen die Entsorgungskosten für Entwickler- und Fixierbäder – bezogen auf die Mindestabholmenge von zusammen 100 Liter – pro Liter 0,82 €.

Bei einer Vielzahl von Praxen wird die angestrebte Mindestmenge nicht erreicht. Daher wird im Nahbereich für Mindermengen unter 80 Liter ein Pauschalbetrag von 58,80 € und im Fernbereich von 69,02 € für jede Abholung berechnet.

Die Entsorgung der amalgamhaltigen Zähne ist kostenfrei, wenn sie in die 2-Liter-Weithalsflasche der Firma HERTER gegeben und im Rahmen der übrigen Abfall- und Reststoffe mit entsorgt werden.

Für die Entsorgung und die Aufarbeitung bzw. Verwertung der aus Abscheideeinrichtungen angesammelten Amalgamschlämme – Amalgamabscheider entstehen derzeit keine Kosten. Bei Verwendung des 30-Liter-Sammelbehälters für Filtersiebe entsteht ein Kostendeckungsbeitrag von 20,45 €.

Wenn jedoch eine Praxis nur deshalb angefahren werden muss, um diesen vollen 30-Liter-Behälter abzuholen, werden im Nahbereich 23,01 € und im Fernbereich 33,23 € pauschale Anfahrtskosten berechnet.

Für das Recycling und die Entsorgung von Amalgamkapseln werden 2-Liter-Behälter, die mit entsprechenden Etiketten versehen sind, verwendet. Mit dem Erhalt der Sammelbehälter werden die dafür notwendigen Kosten in Höhe von 14,32 € in Rechnung gestellt und im Rahmen der nächsten Entsorgungstour dann mitgenommen.

HERTER verwendet die nach den abfallrechtlichen Vorschriften erforderlichen Abfall-Begleitscheine. Für die Ausstellung eines Begleitscheines werden 4,09 € in Rechnung gestellt.

HERTER berechnet für die Anfahrt einen Mautzuschlag in Höhe von 12 €.

Die vorgenannten Preise gelten vorläufig. Sollten Preisänderungen notwendig sein, werden diese in gegenseitiger Abstimmung angepasst.

Die durch die Leistungsabrechnung festgestellten Entsorgungskosten sind innerhalb 10 Tagen nach Rechnungserhalt zahlbar bzw. werden durch Bankeinzug erhoben.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
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